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Kath. Kirchengemeinde 
St. Lambertus Mettmann  

Krisenstab der Gemeinde   

 

 
         Mettmann, den 07.01.2021 
 
 

Aktuelle Regelungen für die Kath. Kirchengemeinde St. Lambertus Mettmann 
 

bis zum 31.01.2021 aufgrund der andauernden „SARS-Covid-19“ Pandemie. 
 

 
 
In einer Sitzung der Krisenstäbe im Sendungsraum der Kirchengemeinde St. Lambertus für 
die Bereiche Mettmann und Wülfrath am 07.01.2021 wurden die aktuellen Maßnahmen der 
Landesregierung besprochen und neu bewertet. 
 
Es war einhellige Meinung, dass aufgrund der Entwicklung der Pandemie und der damit noch 
hohen Inzidenz es nicht verantwortbar sei, dass Lockerungen in der Kath. Kirchengemeinde 
Mettmann durchgeführt werden können. 
 
 
Dies bedeutet im Einzelnen 
 
 

Gottesdienste 
 

- Unsere Gottesdienstangebote werden weiterhin ausgesetzt. Präsenzgottesdienste 
werden leider bis zum 31.01.2021 nicht durchgeführt. Es wird auf online-
Gottesdienste im Internet hingewiesen. 

- Die Kirchen bleiben auch weiterhin für ein stilles Gebet geöffnet. 
- Die bekannten Regeln wie Abstand halten (2m), Tragen eines Mund-Nasenschutzes 

beim Betreten der Kirchengebäude bleiben grundsätzlich in Kraft. 
- Personen mit Erkältungssymptomen (z.B.: Fieber, Husten, Schnupfen) sollen die 

Kirchen nicht betreten.  
 
 

Versammlungsstätten 
 

- Die Versammlungsräume in unseren Häusern (Kaplan-Flintrop-Haus, Jugendheim 
Thomas Morus und die Pfarrräume in Hl. Familie) bleiben ebenfalls bis zum 
31.01.2021 geschlossen. 

- Vermietungen an Externe werden komplett ausgesetzt. Dies betrifft alle Art von 
Sportgruppen, Musikgruppen, Chorgruppen sowie sonstige Gruppierungen. 
Ausnahmen bilden medizinische Aktivitäten wie z.B. der Blutspendedienst und / oder 
Maßnahmen der Gesundheitsbehörde! 

- Sollten wichtige kirchliche Ereignisse durchgeführt werden müssen, ist der Krisenstab 
rechtzeitig zu informieren, damit eine Planung möglich ist und eine Abstimmung mit 
der Ordnungsbehörde vorgenommen werden kann.  
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Jugendarbeit 
  

- Die Jugendarbeit muss ebenfalls in den Räumlichkeiten der Kirchengemeinde bis zum 
31.01.2021 ausgesetzt werden. Präsenzgruppenstunden finden nicht statt. 

 
 

Chorgruppen 
 

- Die Chorarbeit wird ebenfalls ausgesetzt. Proben o.ä. sind grundsätzlich - in der Art 
einer Präsenzveranstaltung (auch aus den Vorgaben der Politik) - nicht gestattet. Dies 
betrifft alle in der Kirchengemeinde tätigen Chorgruppen. 

 
 
Die Krisenstäbe vom Mettmann und Wülfrath werden die Entwicklung weiter beobachten und 
entsprechend neu bewerten. Die Erreichbarkeit der Mitglieder der Krisenstäbe ist durch das 
Pfarrbüro sichergestellt. 
 
Telefon: 02104 - 70073 
Fax:  02104 - 76557 
E-Mail:  pfarrbuero@katholisches-mettmann.de 
 

 
Änderungen und / oder Anpassungen der beschriebenen Regeln können jederzeit 
durch die Krisenstäbe im Sendungsraum durchgeführt werden. 
 
 
gez. 
 
Der Krisenstab der  
Kath. Kirchengemeinde St. Lambertus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
Pastoralteam 
Kirchenvorstand/ Pfarrgemeinderat 
Kirchenmusiker 
Küster 
Hausmeister*innen 
Internetseite der Gemeinde  
Sonstige Gruppierungen in der Gemeinde 
Ordnungsamt Mettmann 


